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Lohnsystem Volksschule 

1. Lohnstufenmodell 

Die drei Lohnkategorien der Volksschullehrpersonen sind identisch aufgebaut und basieren 

auf folgenden Lohnklassen des übrigen Staatspersonals: 

– Lohnkategorie III  = Lohnklasse 19 

– Lohnkategorie IV  = Lohnklasse 20 

– Lohnkategorie V  = Lohnklasse 21 

Jede Lohnkategorie besteht aus 27 Lohnstufen: 

– Bei den Lohnstufen 1 bis 10 beträgt die jeweilige Differenz je rund 3.6% bis 3.7%. Ab 

Lohnstufe 11 ist der Zuwachs pro Lohnstufe noch ca. 1.5% bis 1.6%. Die Basis für diese 

Berechnung bildet die Lohnstufe 3. 

– Die Lohnstufen 1 und 2 sind Anlaufstufen. 

– Speziell sind die Lohnstufen 3, 5, 7, 9, 11 und 12. Sie bilden die Ausgangsstufe für so-

genannte ‚automatische Stufenerhöhungen’ (vgl. dazu Kapitel 3. Lohnentwicklung) 

– Die Lohnstufe 23 bildet das 1. Lohnmaximum, was auch dem Maximum der entspre-

chenden Lohnklasse des übrigen Staatspersonals entspricht. 

– Die Lohnstufen 24 bis 27 werden als Überstufen bezeichnet. Die Lohnstufe 27 bildet das 

2. Lohnmaximum. Diese Überstufen fehlen im Lohnstufenmodell des übrigen Staatsper-

sonals. Entsprechend sind sie Ersatz zu den in der Volksschule fehlenden Leistungs-

klassen. 

2. Lohneinstufung 

Das Volksschulamt legt bei einem Eintritt einer Lehrperson, einer Schulleiterin oder eines 

Schulleiters die Lohneinstufung nach einheitlichen Kriterien fest. 

Unterrichts- und Berufserfahrung werden je nach Tätigkeit zu 100 %, zu 75 % oder zu 50 % 

angerechnet, wobei die Tätigkeiten unabhängig vom Beschäftigungsgrad zeitlich berück-

sichtigt werden: 

– Zu 100 % werden - unabhängig vom tatsächlichen Beschäftigungsgrad - Unterrichtstä-

tigkeiten in Klassen und als Förderlehrperson (Integrative Förderung und Integrative 

Schulungsform) sowie Schulleitungstätigkeiten an der Volksschule, an Privatschulen  

gemäss § 68 Volksschulgesetz vom 7. Februar 2005 (LS 412.100), an Sonderschulen 

oder in Sonderschulheimen angerechnet.  
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– Zu 75 % werden - unabhängig vom tatsächlichen Beschäftigungsgrad - anderweitiger 

Unterricht mit Schülerinnen und Schülern der Volksschulstufe (Aufnahmeunterricht DaZ, 

Einzelunterricht als Sonderschulung, Halb- und Ganzklassenunterricht an Musikschu-

len), schulische Therapien (Logopädie, Psychomotorik, Audiopädagogik, Unterricht mit 

Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II oder in der Lehrerausbildung angerech-

net; sofern diese Zeitspanne nicht bereits bei den Tätigkeiten zu 100 % angerechnet 

wurde.  

– Zu 50 % werden die übrigen Tätigkeiten angerechnet, z. B. Haus-, Erziehungs- und Be-

treuungsarbeit, Studium, berufliche Tätigkeiten in der Privatwirtschaft usw.; sofern diese 

Zeitspanne nicht bereits bei den Tätigkeiten zu 100 % oder zu 75 % angerechnet wurde.  

Vorgängig werden aufgrund des Alters und des in der Lehrpersonalverordnung festgeleg-

ten Ausbildungsalters die maximal anrechenbaren Jahre festgelegt. 

Bei einem Wiedereintritt wird mindestens die letzte kantonale Lohneinstufung garantiert. 

3. Lohnentwicklung 

Bei der Schaffung des heutigen Lohnsystems hat man sich für die Lohnentwicklung an 

zwei Zielen orientiert: 

– In den ersten Jahren der Berufstätigkeit ist der Erfahrungszuwachs im Beruf am gröss-

ten. Deshalb soll in dieser Phase auch der Lohn überproportional zunehmen. 

– Eine Lehrperson soll bei einer ununterbrochenen Tätigkeit und mit einer Mitarbeiterbeur-

teilung „Gut“ mit Alter 60 und 30 Berufsjahren das 1. Lohnmaximum erreichen.1 

3.1 Teuerung 

Die Teuerungszulage wird jährlich vom Regierungsrat festgelegt und jeweils per 1. Januar 

in den Grundlohn eingebaut. 

3.2 Anlaufstufen 

Die Lohnstufen 1 und 2 gelten als Anlaufstufen. Bei Lehrpersonen und Schulleitenden in 

den Anlaufstufen wird der Lohn per 1. Januar um eine Lohnstufe erhöht. Für diese Lohner-

höhung ist weder eine Mitarbeiterbeurteilung notwendig, noch muss die dafür verwendete 

Lohnsumme an die festgelegte Quote für die Individuellen Lohnerhöhungen angerechnet 

werden. 

3.3 Automatische Stufenerhöhungen 

In den Lohnstufen 3, 5, 7, 9, 11 und 12 wird jeweils auf 1. Juli eine automatische Stufener-

höhung um eine Lohnstufe gewährt. Die Lehrperson, die Schulleiterin oder der Schulleiter 

muss über eine gültige Mitarbeiterbeurteilung mit Gesamtwürdigung „Gut“ oder „Sehr gut“ 

und über eine Anstellung verfügen, die vor dem 1. Januar begonnen hat und nach dem 1. 

                                                   
1 In Abhängigkeit der vom Regierungsrat jährlich festgelegten Quote für die Individuellen Lohn-
erhöhungen. 
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Juli endet. Die automatische Stufenerhöhung wird unabhängig von der festgelegten Quote 

für die Individuellen Lohnerhöhungen festgelegt, d.h. sie ist faktisch garantiert. Damit wird 

zwei besonderen Umständen Rechnung getragen: Die Lohneinstufung der Lehrpersonen 

wird aufgrund eines strukturierten Verfahrens festgelegt und nicht – wie in der Verwaltung 

üblich – vereinbart. Der Erfahrungszuwachs im Beruf ist in den ersten Jahren am grössten. 

Entsprechend soll in dieser Phase auch der Lohn überproportional zunehmen. Die automa-

tische Stufenerhöhung unterstützt dieses Ziel des neuen Lohnsystems. 

3.4 Individuelle Lohnerhöhungen 

Der Regierungsrat legt jährlich die Quote für die Individuellen Lohnerhöhungen fest. Die 

Aufteilung der zur Verfügung stehenden Lohnsumme auf die amtierenden Lehrpersonen 

und Schulleitenden liegt in der Kompetenz der Bildungsdirektion. 

In den Lohnstufen 4, 6, 8, 10 sowie 13 bis 22 kann den Lehrpersonen oder Schulleitenden 

eine Individuelle Lohnerhöhung um eine Lohnstufe jeweils auf 1. Juli gewährt werden. Die 

Lehrperson, die Schulleiterin oder der Schulleiter muss über eine gültige Mitarbeiterbeurtei-

lung mit Gesamtwürdigung „Gut“ oder „Sehr gut“ und über eine Anstellung verfügen, die 

vor dem 1. Januar begonnen hat und nach dem 1. Juli endet. Die dafür notwendige Lohn-

summe darf nicht höher sein als die zur Verfügung stehende Quote.  

3.5 Beschleunigte Lohnentwicklung und Überstufen 

Die Möglichkeit einer beschleunigten Lohnentwicklung und einer Lohnentwicklung ab Lohn-

stufe 23 («Überstufe») muss ebenfalls innerhalb der Quote für die Individuellen Lohnerhö-

hungen realisiert werden. Deshalb kommt sie bei einer tiefen Quote nicht zur Anwendung. 

4. Schulleitende 

Schulleitende mit Zusatzqualifikation werden in die Lohnkategorie V eingereiht. Fehlt die 

Zusatzqualifikation, erfolgt die Einreihung in die Lohnkategorie IV. 

Die Lohneinstufung wird grundsätzlich analog zu den Lehrpersonen vorgenommen. Dar-

über hinaus wird ausserschulische Führungserfahrung bei der Einstufung als Schulleiterin 

oder als Schulleiter berücksichtigt. 

Verfügt die Schulleiterin oder der Schulleiter über ein Kindergarten- oder Primarlehrdiplom, 

wird die ermittelte Lohnstufe um eine Lohnstufe (bis max. Lohnstufe 23) erhöht. Liegt ein 

Sekundarlehrdiplom vor, wird die ermittelte Lohnstufe um zwei Lohnstufen (bis max. Lohn-

stufe 23) erhöht. 

5. Vikarinnen und Vikare 

Der Lektionenansatz der Vikarinnen und Vikare basiert auf der Lohnstufe 1 der jeweiligen 

Lohnkategorie. Die Berechnung wird nach der folgenden Formel in zwei Schritten vorge-

nommen: 



 

 

 

Bildungsdirektion 

Volksschulamt 

4/4 

 

Allgemeiner Lektionenansatz (bei 25 Tagen Ferien) 

1. 365 / 9.83 x 27.3 = Zwischenresultat (wird auf 2 Nachkommastellen gerundet) 

2. Jahresgrundlohn / Zwischenresultat = Lektionenansatz 

Regelklassen der Kindergartenstufe (bei 25 Tagen Ferien) 

1. 365 / 9.83 x 26.67 = Zwischenresultat (wird auf 2 Nachkommastellen gerundet) 

2. Jahresgrundlohn / Zwischenresultat = Lektionenansatz 

Berechnung Lektionenansatz bei 27 Tagen Ferien 

Allgemeiner Lektionenansatz / 115.55% x 116.59% 

Berechnung Lektionenansatz bei 32 Tagen Ferien 

Allgemeiner Lektionenansatz / 115.55% x 119.27% 

Der Lohn wird gemäss Vikariatsabordnung für tatsächlich erteilte Unterrichtslektionen aus-

gerichtet. In den Lohnansätzen sind Spesen sowie Entschädigung für Sonntage, Feiertage, 

weitere Ruhetage, Ferien und der Anteil am 13. Monatslohn sowie die Vergütung der Ar-

beitszeit gemäss Berufsauftrag ausserhalb der Unterrichtszeit inbegriffen. 

6. Weitere Auskünfte 

Volksschulamt, Abteilung Lehrpersonal 

E-Mail: lehrpersonal@vsa.zh.ch 

Tel. 043 259 22 66 

mailto:lehrpersonal@vsa.zh.ch

